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 Durchführung Pflegefinanzierung – Weiterentwicklung
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Bezügerentwicklung per Stichtag 31.12.
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Entwicklung Geschäftsfälle

Dokumentenart 2018 2019 2020 2021 2022
Anmeldungen EL 3’711 3’927 3’787 2’955 2’929
Mutation/Revision EL 39’335 41’388 41’428 41’278 40’599
Krankheitskosten 75’879 82’274 80’083 81’391 97’445
Zahnarztkosten 13’967 15’305 12’756 15’768 17’007
Anfragen 5’213 4’764 4’623 4’829 4’550
Einsprachen 439 460 456 348 294

Anmeldungen PF 2’636 2’469 2’374 2’931 3’152
Mutationen PF 27’715 28’104 26’265 23’192 23’445

Anmeldungen HE (AHV) 1’437 1’479 1’535 1’542 1’523



Anspruchsvoraussetzungen allgemein:

 AHV/IV: Wohnsitz und Aufenthalt in CH + bei AHV Bezug Altersrente/EL

 Hilflose Person aufgrund einer gesundheitlichen 
Beeinträchtigung - ab Geburt bis zum Ableben 
(für Minderjährige gelten zusätzliche Bestimmungen)

 AHV/ IV: Seit mehr als einem Jahr für alltägliche 
Lebensverrichtungen oder aufgrund persönlicher Überwachung
dauernd auf die Hilfe Dritter angewiesen sein

Hilflosenentschädigung

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
HE durch AHV:Wohnsitz und Aufenthalt in CH sowie Bezug AHV-Rente oder ELHE durch IV:Wohnsitz und Aufenthalt in CHAHV/IV:Hilflosigkeit muss seit einem Jahr bestehen.HE Anspruch der UV und MV gehen vor.HE durch UV:- Durch Unfall / Berufskrankheit hilflosWird auch dann weiter entrichtet, wenn die verunfallte Person ihren Wohnsitz ins Ausland verlegt.Kein Wartejahr notwendig



Hilflosenentschädigung

 Der Hilfebedarf muss über ein Jahr lang regelmässig und 
erheblich sein und weiter andauern.

 Die Hilfe ist regelmässig, wenn sie täglich benötigt wird.

 Die Hilfe ist erheblich, wenn ein Hilfebedarf mindestens in einem Teilbereich einer einzelnen 
Alltagsverrichtung geholfen werden muss (unter Berücksichtigung der Schaden- und 
Mitwirkungspflicht) 

 Die Art der Hilfe kann direkt oder indirekt erfolgen. Unter indirekt meint man während der 
Verrichtung entsprechende Anweisungen geben (anstatt diese selber ausführen). 

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Ein Jahr lang – deshalb ist anzugeben seit wann der Hilfebedarf erbracht werden muss.�die Hilfe ist regelmässig, wenn sie täglich benötigt wirddie Hilfe ist erheblich, wenn die versicherte Person mindestens eine Teilfunktion einer einzelnen Lebensverrichtung nicht mehr verrichten kann oder nur mit unzumutbaren Aufwand oder auf unübliche Art ausüben könnte. die Art der Hilfe kann direkt oder indirekt erfolgen, sie muss aber regelmässig und erheblich sein, d.h. bei der Ausführung anwesend sein.Dauernde Pflege: wenn eine medizinische oder pflegerische Hilfeleistung erbracht werden muss.Dauernde persönliche Überwachung: wenn eine Person wegen ihrer Einschränkung während des Tages nicht allein gelassen werden kann.



Hilflosenentschädigung

2

3

An-/Auskleiden

Aufstehen/Absitzen/
Abliegen

Essen und Trinken

4

5

6

Körperpflege

Verrichten der 
Notdurft

Fortbewegung, Pflege der 
gesellschaftlichen 
Kontakte

1

Überwachung (lebenspraktische Begleitung-IV) oder
Sonderfälle (z.B. Sehbehinderungen, etc.)

Sechs alltägliche Lebensverrichtungen  plus Überwachung + Sonderfälle

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Versicherte mit einer schweren Sinnesschädigung können auch Anspruch auf eine HE haben -> Sonderfälle.LEBENSPRAKTISCHE BEGLEITUNG NUR BEI IV:Zusätzlich zur Bemessung nach dem Umfang der Dritthilfe bei alltäglichen Lebensverrichtung und persönlicher Überwachung��Volljährige, die zu Hause leben und dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen sind. D. h.:Kein selbständiges Wohnen ohne Begleitung Drittperson möglichFür Verrichtung/Kontakt ausserhalb auf Begleitung angewiesenOder ernsthafte Gefährdung einer dauernden Isolation vor Welt



3 Stufen

Hilflosenentschädigung

Leicht Mittel Schwer

2-3 Lebensverrichtungen 4-5 Lebensverrichtungen 
(in den meisten)

6 Lebensverrichtungen
plus einer dauernden Pflege 
oder persönlichen 
Überwachung bedarf 

Sonderfälle (Überwachung 
usw.)

2-3 Lebensverrichtungen und 
Überwachung

(in AHV nur zu Hause)

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Die Höhe der HE bemisst sich nach drei Schweregraden -> leicht, mittel und schwer.Für den Schweregrad der HE ist der Bedarf der Dritthilfe oder Überwachung massgebend.Die Einkommens- oder Vermögensverhältnisse spielen für die Höhe der HE keine Rolle.Eine leichte HE entfällt bei Heimeintritt. Ausnahme: Besitzstand IVIn einem Heim gilt, wer sich mehr als 15 Tage im Monat dort aufhält.



Hilflosenentschädigung

Anmeldeformular:

 Was muss man tun (Art der Hilfe)

 Warum muss man es tun 
(Grund der Hilfebedürftigkeit)

 Seit wann muss man helfen 

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
3 W’s:WAS WARUMSeit WANNNotwendig für Berechnung des HE-Anspruches.



Anmeldeverfahren 

Ohne Ergänzungsleistung Mit Ergänzungsleistung 

Online-Anmeldung 
www.svasg.ch/pf-anmeldung

Keine separate Anmeldung für die PF nötig

Alle Heimrechnungen seit Eintritt, jedoch maximal der letzten 6 Monate 

Anmeldung möglich durch Heim, 
bevollmächtigte Person, Beistand oder durch 
Bewohner selber. 

-

http://www.svasg.ch/pf-anmeldung


für kantonale/ausserkantonale Alters- und Pflegeheime

 sofortige Meldepflicht, allerspätestens bis 10. Tag des Folgemonats
 Pflegestufenerhöhung-/senkung
 Pensions- und Betreuungskosten (Heimtaxen für EL)
 Vorübergehende Austritte/Eintritte (Spitalaufenthalt, andere Institution, Privathaushalt)
 Definitiver Heimaustritt
 Neueintritt mit 1. Heimrechnung (nur kantonale Heime)

Änderungen/Anpassungen einer rückwirkenden Stufenerhöhung können gemäss Art. 10a Abs. 2 PFG 
maximal 6 Monate rückwirkend ab Erhalt des Gesuches/Meldung angepasst werden, ansonsten ist die 
Frist von 6 Monaten verstrichen. 

Meldepflicht



Todesfallmeldung erfolgt bei:
 Heimbewohner-/innen im Kanton St. Gallen durch die AHV-Zweigstellen
 Heimbewohner-/innen ausserkantonales Heimaufenthalt durch Heime/Angehörige

Meldepflicht



Extranet für unsere kantonalen Heime



Online-Einreichung ausserkantonale Heime
www.svasg.ch/pf-ausserkantonal



«Zusammen alles richtig machen»

 Information und Instruktion bei neuen administrativen 
Mitarbeitenden durch unser Team Entwicklung 

 Möglichkeit zur Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltung 
«EL-Impulstag Grundwissen» (2 x pro Jahr)

 Bei Unklarheiten: Kontakt aufnehmen und nachfragen

Aus- und Weiterbildung



Ansprechpersonen

Claudia Ammann
Fachfrau KK/PF
071 282 66 82

Paula Pinto
Teamleiterin KK/PF 1
071 282 66 78 

Allgemeine Fragen:
KK/PF: 071 282 69 37 oder EL: 071 282 63 85

Technisches (z.B. 
Heimextranet)

Spezifische Fragen:

Nihal Aslan
Spezialistin KK/PF
071 282 66 41

Fachliches Organisatorisches

Martin Halasz
Teamleiter KK/PF 2 + Controlling
071 282 62 70



Durchführung Pflegefinanzierung – Weiterentwicklung

Ausgangslage

 Bestehende Fachapplikation Pflegefinanzierung muss abgelöst werden
 Fachapplikation wird aus Kostengründen mit mehreren 

Durchführungsstellen genutzt
 Pflegefinanzierung aktuell «Leistungsausrichtung»



Durchführung Pflegefinanzierung – Weiterentwicklung

Anforderungen

 Curaviva St.Gallen «Leistungsfakturierung»
 Gemeinden «Zuordnung Restfinanzierung der Pflegekosten gemäss 

Gesetz über die Pflegefinanzierung»
 Durchführung muss WZW Kriterien entsprechen



Durchführung Pflegefinanzierung – Weiterentwicklung

Weiteres Vorgehen

 Anforderungen Kanton St.Gallen an IT-Pool
 Evaluation/Neuentwicklung Fachapplikation
 Ablösung bestehende Fachapplikation 2025/2026
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Mai 2023
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